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	BEZEICHNUNG
	 

	 
	Arbeitsplattform am Traktor
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	▪ Absturz aus der Arbeitsplattform.
▪ Herausfallen von Gegenständen aus der Arbeitsplattform (z. B. Werkzeuge). 
▪ Herabfallende Äste beim Baumschnitt.
▪ Umsturz des Traktors mit Arbeitsplattform. 
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	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	 

	 
	
	▪ Die Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) sind zu beachten.

▪ Die LSV-Information "Arbeitsplattformen" (T 01) ist zu beachten.
▪ Mit dem Führen von Traktoren mit Arbeitsplattformen dürfen nur erfahrene, zuverlässige und für

▪ diesen Arbeitseinsatz besonders unterwiesene Maschinenführer eingesetzt werden.

▪ Nur unterwiesene Personen dürfen in der Arbeitsplattform arbeiten. 
▪ Die Standsicherheit des Traktors mit Arbeitsplattform muss nach den Vorgaben der T 01 gewährleistet sein.

▪ Der Fahrer darf den Fahrerplatz nicht verlassen, solange die Arbeitsplattform besetzt ist.
▪ Die Arbeitsplattform darf nur betrieben werden, wenn zwischen dem Fahrer und Personen auf der ▪ Plattform eine zuverlässige Verständigung gewährleistet ist.
▪ Der Traktor darf nicht verfahren werden, solange die Arbeitsplattform besetzt ist. Ausgenommen 
▪ hiervon sind langsame Fahrbewegungen (1 km/h ≙ 0,3 m/s) an der Arbeitsstelle, sowie Fahrten 

▪ mit gerade bodenfrei herabgelassener Arbeitsplattform in Schrittgeschwindigkeit (1 m/s).
▪ Die Arbeitsplattform wird so geführt, dass ihre Standfläche in jeder Stellung zwangsläufig parallel 

▪ zur horizontalen Standfläche des Fahrzeuges ist (Parallelführung). 
▪ Die Befestigung der Arbeitsplattform an der Hubeinrichtung des Traktors erfolgt formschlüssig 
▪ und ist gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern. Das Kippen oder Bewegen der Arbeitsplattform 
▪ auf dem Arbeitswerkzeug ist durch geeignete Einrichtungen verhindert.
▪ Bei Erreichen der Arbeitsposition ist das Fahrzeug gegen unbeabsichtigtes Wegrollen oder 

▪ Verfahren zu sichern.
▪ Bei Motorsägenarbeiten ist der Aufenthalt einer zweiten Person in der Arbeitsplattform untersagt. Es sei denn, es ist ein Trenngitter vorhanden oder eine Ausnahmegenehmigung i. S. v. AS-Baum 2 liegt vor.
▪ Bei Motorsägenarbeiten muss der Handlauf der Arbeitsplattform mit einer zerspanbaren Auflage, z. B. Holz, ausgestattet sein.
▪ In der Nähe von elektrischen Freileitungen sind die Sicherheitsabstände gemäß der T 01
▪ einzuhalten.
▪ Der Aufenthalt im Gefahrenbereich unterhalb der angehobenen Arbeitsplattform ist verboten!
	
	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	 

	 
	
	▪ Bei Gefahr Arbeitsplattform kontrolliert absenken.
▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten Schlüssel ziehen und Stillstand des 

▪ Motors abwarten.
	
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112
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	▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!

▪ Rettungsdienst/Arzt rufen!

▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!

Ersthelfer:…………………………………………………………………………………………..
	[image: image4.emf]


	 

	 
	INSTANDHALTUNG
	 

	 
	
	▪ Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Sicherheitseinrichtungen prüfen!

▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!

▪ Reparaturen nur von Fachpersonal/Fachwerkstatt durchführen lassen!
▪ Prüfung durch befähigte Person mind. einmal im Jahr! Prüfbuch führen! 
	
	 

	
	FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG
	

	
	
	▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzung! 

▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis!
	
	

	
	 

 

 

 

 
	


